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Die 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis Groß-Gerau haben sich 

im Jahr 2013 in einem gemeinschaftlichen Prozess auf den Weg gemacht, ihre interkommunale 

Zusammenarbeit (IKZ) nachhaltig auszubauen. Über die Inhalte und Ergebnisse der Projekte 

sowie die Arbeitsmethodik und die Steuerung des Prozesses wurden Gremien und Öffentlichkeit 

seitdem in regelmäßigen Zwischenberichten jährlich informiert. Die Berichte und weitere Mate-

rialien sind auf der IKZ-Website https://ikz.imkreisgg.de im Bereich „Informationen“ als Down-

load abrufbar.  
   

 

 

 
 

Der vorliegende 11. Zwischenbericht enthält die wesentlichen Aktivitäten und Ergebnisse im 

11. Jahr des kreisweiten IKZ-Prozesses in der Zeit von November 2023 bis Oktober 2024. Aus 

Gründen der Vollständigkeit der Darstellung werden auch einige Informationen aus früheren 

Berichten nachfolgend – in aktualisierter und erweiterter Form – aufgenommen.  
 

Für Rückfragen zum Bericht oder zu einzelnen IKZ-Projekten und -Umsetzungsmaßnahmen 

steht als Ansprechpartnerin der IKZ-Lenkungsgruppe gerne zur Verfügung: 
 

 

 
Marion Götz - c/o Stadt Raunheim 

Stabsstelle Interkommunale Zusammenarbeit  

m.goetz@raunheim.de - 06142 / 402-216 

 

Weitere Informationen unter https://ikz.imkreisgg.de. 

https://ikz.imkreisgg.de/
mailto:m.goetz@raunheim.de
https://ikz.imkreisgg.de/
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1.   Überblick über die kreisweiten IKZ-Projekte und -Umset- 
zungsmaßnahmen 

 
Die folgenden IKZ-Projekte und –Umsetzungsmaßnahmen wurden im Berichtszeitraum (No-

vember 2023 – Oktober 2024) erfolgreich abgeschlossen:  

• Informationssicherheit / IT-Sicherheit (13 Kreiskommunen) 

• Klimaschutz (14 Kreiskommunen) 

• Klärschlammentsorgung (8 Kommunen bzw. Abwasserverbände – europaweites Vergabe-

verfahren für den Zeitraum 1.6.2024 – 31.12.2028) 

 

Die folgenden IKZ-Projekte wurden im Berichtszeitraum neu gestartet bzw. befanden sich 

im Berichtszeitraum weiterhin in Bearbeitung:  

• Beschaffung von Feuerwehrbedarf, Organisation der Instandhaltung (15 Kreiskommunen)  

• Organisation der Reinigung kommunaler Liegenschaften (8 Kreiskommunen) 

• Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (13 Kreiskommunen) 

• Smart Cities / Smart Region (14 Kreiskommunen) 

• Hitzeaktionsplanung (14 Kreiskommunen) 

 

Die folgenden IKZ-Projekte wurden seit dem Start des kreisweiten IKZ-Prozesses 2013 bis 

vor Beginn des Berichtszeitraums bereits erfolgreich umgesetzt: 

• Beschaffungswesen (Basis-Projekt)  

• Strom- und Gaseinkauf (4 europaweite Vergabeverfahren im Zeitraum 2016 - 2026) 

• Prüfung elektrischer Anlagen (3 europaweite Vergabeverfahren für ortsveränderliche Anla-

gen im Zeitraum 2017 – 2024, 2 europaweite Vergabeverfahren für ortsfeste Anlagen im 

Zeitraum 2017 – 2026) 

• Gründung des Kommunalen Vergabezentrums 

• E-Government 

• Klärschlammentsorgung (europaweites Vergabeverfahren für den Zeitraum 2019 – 2024) 

• Ausbau der Elektromobilität 

• Einführung der E-Rechnung / Elektronischer Rechnungsworkflow 

• Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes  

• Gründung eines Landschaftspflegeverbands 

• Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems  

• Überwachung von Gaststättenrecht (Gründung eines gemeinsamen örtlichen Verwaltungs-

behördenbezirks)  

• Aufbau eines zentralen Fördermittelmanagements 

Über diese Projekte und Umsetzungsmaßnahmen enthalten die IKZ-Jahresberichte 2013 – 

2023 weitere Informationen.  

 

Aus folgenden IKZ-Prüfprojekten seit 2013 sind nach ihrem Abschluss aus unterschiedlichen 

Sachgründen bislang keine kreisweiten Kooperationen hervorgegangen oder eine IKZ-Um-

setzung steht noch bevor: 

• Bezügeabrechnung 

• Standesamtswesen (hierzu bestehen einzelne lokale Formen der Zusammenarbeit) 

• Streusalzmanagement (IKZ erfolgt durch gemeinsamen Einkauf des Streusalzes bei nächst-

fälliger Bestellung) 
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• Aktivierung von Wohnraumpotenzial 

• Modularer Kita-Bau  

 

Der Start neuer IKZ-Projekte erfolgt stets in Abhängigkeit vom Abschluss vorheriger Projekte. 

Ziel ist die jeweils gleichzeitige Bearbeitung von fünf Aufgabenfeldern. Dies gewährleistet 

zum einen eine hinreichende Breite der IKZ-Bewegung und damit sichtbare Fortschritte im Ge-

samtprozess der kreisweiten interkommunalen Zusammenarbeit. Zum anderen ermöglicht es 

mit den bestehenden Ressourcen die gebotene Steuerungsintensität und –qualität, um den Er-

folg und die Nachhaltigkeit der Projekte und Maßnahmen zu sichern. 

 

Ein erwünschter Begleiteffekt des kreisweiten IKZ-Prozesses ist die Anregung zusätzlicher ört-

licher IKZ-Initiativen im Kreisgebiet. So haben sich seit dem Start des IKZ-Prozesses im Jahr 

2013 neben dem zentral organisierten kreisweiten IKZ-Geschehen und eingebettet in dieses 

teilweise umfangreiche örtliche IKZ-Aktivitäten entwickelt. Beispielhaft hierfür ist die Zusammen-

arbeit der Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim unter dem Motto „Drei gewinnt“ zu 

nennen. Auf Basis des kreisweiten IKZ-Grundsatzbeschlusses begannen die drei Städte im Jahr 

2013, in einem örtlichen IKZ-Prozess mit gleicher Arbeitsmethodik vielfältige Aufgabenfelder der 

Verwaltung bezüglich der Potenziale einer Zusammenarbeit in Projekten zu analysieren und 

anschließend Kooperationen dort, wo sie vorteilhaft waren, in die Tat umzusetzen. Ergebnis war 

u.a. 2015 die Einrichtung einer gemeinsamen Friedhofsverwaltung (landesweites Pilotpro-

jekt), 2016 wurden die Baubetriebshöfe von Raunheim und Rüsselsheim in einer Anstalt öf-

fentlichen Rechts zusammengeführt und 2017 folgte u.a. die Gründung einer Forstbetriebsge-

meinschaft, der neben Rüsselsheim und Raunheim auch die Kreisstadt Groß-Gerau und die 

Gemeinde Büttelborn sowie zwischenzeitlich die Städte und Gemeinden Riedstadt, Flörsheim 

und Bischofsheim beigetreten sind. Die Städte Kelsterbach und Raunheim kooperieren zudem 

seit 2019 auch auf dem Gebiet des Datenschutzes und auf weiteren Feldern. Die Gemeinden 

Büttelborn, Nauheim und Trebur haben 2022 eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich 

OZG/Digitalisierung vereinbart und eine gemeinsame Vollzeitstelle geschaffen, die die Aufga-

ben der Konzepterstellung, Koordinierung und Realisierung der Umsetzungsaktivitäten zur Di-

gitalisierung für die drei Rathäuser wahrnimmt.  

 

Im Berichtszeitraum konnten IKZ-Fördermittel des Landes 

Hessen in Höhe von 100.000 Euro für die Gründung des ge-

meinsamen örtlichen Verwaltungsbehördenbezirks zur Über-

wachung des Gaststättenrechts entgegengenommen werden. 

Die Übergabe des Bewilligungsbescheids erfolgte im Juli 2024 

durch den Hessischen Minister des Innern, für Sicherheit und 

Heimatschutz Prof. Dr. Roman Poseck am Sitz des Verwal-

tungsbehördenbezirks im Rathaus Raunheim. Acht Städte und 

Gemeinden des Kreises Groß-Gerau hatten sich im Jahr 2023 

zusammengeschlossen, um ihre Schlagkraft bei der Bekämp-

fung des rechtswidrigen Betriebs von Geldspielgeräten zu erhö-

hen und regelmäßige und wirksame Kontrollen zur Einhaltung 

des Gaststättenrechts zu gewährleisten. Seit dem Start der Zu-

sammenarbeit konnten bereits in kurzer Zeit zahlreiche Erfolge 

erzielt werden (vgl. IKZ-Jahresbericht 2023, S. 7).  
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Mainspitze 9.7.2024 
 

 
 

Die Beteiligung der 15 Kreiskommunen (14 Städte und Gemeinden und Kreis Groß-Gerau) 

an den kreisweiten IKZ-Projekten und -Umsetzungsmaßnahmen im Jahr 2024 (Stand: 31. Ok-

tober) ist der folgenden Übersicht zu entnehmen: 

 

 
 

Auf den folgenden Seiten werden die im Berichtszeitraum von November 2023 bis Oktober 2024 

realisierten interkommunalen Kooperationen sowie die aktuell in Bearbeitung befindlichen IKZ-

Projekte detaillierter dargestellt.  
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1.1 Sachstand der aktuellen IKZ-Projekte und -Umsetzungsmaß-

nahmen 
 

 

a)  Beschaffung von Feuerwehrbedarf, Organisation der Instandhaltung 

 

Die interkommunale Beschaffung von Feuerwehrbedarf und die 

gemeinsame Organisation der Instandhaltung von Feuerwehrge-

rät bietet den Städten und Gemeinden zahlreiche Vorteile. Hierzu 

gehört u.a. die Einsparung von Verwaltungsaufwand in den 

Kommunen und bei den Feuerwehren sowie das Erzielen güns-

tigerer Preise aufgrund höherer Beschaffungsmengen. 13 der 14 

Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis 

Groß-Gerau haben daher zur Prüfung und Nutzung der Möglichkeiten einer Kooperation auf 

diesem Aufgabenfeld im Herbst 2021 das IKZ-Projekt „Gemeinsame Beschaffung von Feuer-

wehrbedarf und Organisation der Instandhaltung“ gestartet; die 14. Kommune hat sich 2024 

angeschlossen. Darüber hinaus hat im Jahr 2024 eine Gemeinde des benachbarten Kreises 

Bergstraße ihr Teilnahmeinteresse bekundet und ist in das Projekt aufgenommen worden. 

 

Ziel des IKZ-Projekts ist … 

➢ eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beschaffung und Instandhaltung von Feuerwehr-

bedarf für die projektbeteiligten Städte und Gemeinden sowie den Kreis Groß-Gerau 

➢ eine effiziente Organisation der Beschaffungsverfahren und der nachhaltigen Instandhal-

tung jetzt und in der Zukunft  

➢ die Bündelung sowie kontinuierliche Vorhaltung und Fortentwicklung des Fach- und Verfah-

renswissens zur Erreichung der o.g. Ziele.  

 

Unter „Feuerwehrbedarf“ werden alle für die Aufgabenwahrnehmung der Feuerwehr erforder-

lichen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände verstanden. Ein Beschaffungsverfahren um-

fasst den gesamten Prozess der Beschaffung von der Bedarfserhebung über die Abstimmung 

des Leistungsverzeichnisses und die Durchführung des Vergabeverfahrens bis zur Auslieferung 

der Güter und Dienstleistungen an die Auftraggeber. Die Organisation der Instandhaltung hat 

die Prüfung, Wartung und Pflege der feuerwehrtechnischen Ausrüstung zum Gegenstand.  

 

Zu Beginn des Projekts wurde die aktuelle Organisation des Beschaffungswesens und der In-

standhaltung in den projektbeteiligten Kommunen vergleichend betrachtet (Aufbau- und Ablauf-

organisation, Ressourceneinsatz, örtliche Besonderheiten). Darüber hinaus wurde die örtliche 

Bedarfslage in Bezug auf Beschaffungen und Instandhaltungsleistungen von feuerwehrtechni-

schem Gerät erhoben und ausgewertet (IST-Analyse).  

 

Als prioritärer Handlungsbedarf zeigte sich hierbei die Beschaffung von Schläuchen und Not-

stromaggregaten mit Anhängern. Für diese wurden nachfolgend Leistungsverzeichnisse er-

arbeitet und mit Unterstützung des Kommunalen Vergabezentrums des Kreises Groß-Gerau in 

den Jahren 2023 bzw. 2024 gemeinsame Beschaffungsverfahren durchgeführt. Für die Be-

schaffung von Notstromaggregaten hatten sich zudem im Vorjahr bereits mehrere Kreiskommu-

nen einem zeitgleich laufenden kreisweiten IKZ-Projekt „Beschaffung von Feuerwehrbedarf“ im 

Wetteraukreis angeschlossen. Diese landkreisübergreifende interkommunale Kooperation 

war zusätzlich mit Einsparungen an Verwaltungsaufwand und mit positiven Ergebnissen bei den 

Beschaffungspreisen für die teilnehmenden Kommunen verbunden.  
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Auch die bis dahin eigenständig stattfindende Prüfung elektrischer Anlagen der Feuerweh-

ren wurde im Jahr 2023 mit der Prüfung der elektrischen Anlagen der Rathäuser zusammenge-

führt und wird künftig zentral von den Rathäusern aus organisiert. Auch dies trägt zur Einspa-

rung von nicht unerheblichem Aufwand der Feuerwehren bei.  

 

Im Jahr 2024 befasste sich die interkommunale Projektgruppe darüber hinaus mit den Beschaf-

fungsbedarfen bei Hebekissen und Sprungpolstern. Weiterhin wurde zur Optimierung der 

Wartung und Instandhaltung der tragbaren Feuerlöscher eine Arbeitsgruppe gegründet und 

eine Bedarfserhebung vorgenommen. Aktuell finden zudem erste Vorbereitungen für eine ge-

meinsame Beschaffung von Feuerwehrkleidung der Einsatzabteilungen und der Kinder- 

und Jugendfeuerwehren statt, die für die Jahre 2025/26 in Aussicht genommen ist.   

 
b)  Klimaschutz 

 

Mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichten sich die Vertrags-

staaten, den Anstieg der globalen Temperatur auf deutlich unter 

2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen so-

wie Anstrengungen zu unternehmen, um die Erwärmung auf  

1,5 Grad zu beschränken. Der europäische Grüne Deal soll Eu-

ropa bis 2050 klimaneutral machen. Damit dieses Ziel rechtsver-

bindlich wird, hat die EU-Kommission das Europäische Klimage-

setz vorgelegt, das ein neues, ehrgeizigeres Ziel zur Verringerung der Netto-Treibhausgasemis-

sionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990 festlegt. Am 24.06.2021 hat der Deut-

sche Bundestag ein neues Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) beschlossen. Mit dem novel-

lierten Gesetz wird das deutsche Treibhausgasminderungsziel für das Jahr 2030 auf minus 

65 % gegenüber 1990 angehoben. Bislang galt ein Minderungsziel von minus 55 %. Der Inte-

grierte Klimaschutzplan Hessen 2025 (IKSP) schreibt in allen relevanten Handlungsfeldern wie 

Landwirtschaft, Biodiversität, Energie oder Verkehr insgesamt 140 Maßnahmen fest. Die wich-

tigsten Gesetze für ein Quartier sind das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das Energiewirt-

schaftsgesetz (EnWG) und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. Kraft-Wärme-Kopp-

lungsgesetz (KWKG), die unterschiedliche Regulierungsziele regeln.  

 

Um ihre Anstrengungen für den Klimaschutz auf der kommunalen Ebene zu bündeln und zur 

Erreichung der o.g. Ziele im Kreis Groß-Gerau beizutragen, haben die 14 Städte und Gemein-

den des Kreises Groß-Gerau und der Kreis Groß-Gerau im Sommer 2022 das IKZ-Projekt „Kli-

maschutz“ gestartet. Das Projekt hatte folgende Ziele: 

➢ Erreichen der Treibhausgasneutralität bzw. Klimaneutralität der Kommunen im Kreis Groß-

Gerau  

➢ Verbesserung der Klimafolgenanpassung der Kommunen im Kreis Groß-Gerau  

➢ Ausbau erneuerbarer Energien  

➢ Energieeinsparung und Ressourcenschonung 

 

Zu Beginn des Projekts wurde im Rahmen der IST-Analyse eine Bestandsaufnahme der aktu-

ellen klimaschutzrelevanten Gegebenheiten in den projektbeteiligten Kommunen durchgeführt. 

Hier wurden u.a. Informationen über die vorhandenen Ressourcen für das Thema „Klimaschutz“ 

in den Rathäusern und im Kreishaus erhoben, die organisatorische Verankerung der Aufgabe 

in den Verwaltungen vergleichend betrachtet, vorhandene Klimaschutz-Konzeptionen zusam-



8 
 
mengetragen sowie Informationen über politische Beschlüsse, aktuelle und absehbare mittel-

fristige Entwicklungen in den Kommunen rund um das Thema „Klimaschutz“ sowie örtliche 

Handlungsbedarfe mit Relevanz für das Thema abgefragt und ausgewertet.  

   

Anschließend hat die interkommunale Projektgruppe Best-Practice-Beispiele analysiert, die 

möglichen Vorteile einer interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Klimaschutzes ge-

prüft und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. Folgende Synergiefelder einer Zu-

sammenarbeit wurden dabei v.a. erkannt: 

• gemeinsamer Aufbau von Kommunikationsstrukturen zwischen den Kommunen und dem 

Kreis zum Thema Klimaschutz, gemeindeübergreifendes Wissensmanagement, Bünde-

lung von Erfahrungen und Fachkompetenzen zum Klimaschutz 

• höhere Kosteneffizienz kreisweiter Konzepte im Vergleich zu kleinen Einzelkonzepten  

• raumplanerische Vorteilhaftigkeit kreisweiter Konzepte im Vergleich zu kleinen Einzelkon-

zepten (bspw. Freiflächenphotovoltaik)  

• Möglichkeit der gemeinsamen Bestellung von Klimakoordinatoren/innen 

• größere Erfolgshaftigkeit von Fördermittelanträgen durch gemeinsame Beantragung 

• umfassendere Beratungsangebote für Bürgerinnen und Bürger 

• Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung und zum Austausch von Materialien und Gerät-

schaften (bspw. Wärmebildkamera)  

• Möglichkeit des Verzichts auf den Einsatz externer Berater/innen aufgrund des Know-hows 

der kommunalen Gemeinschaft 

 

Die Projektgruppe hat vor diesem Hintergrund verschiedene IKZ-Maßnahmen empfohlen, die 

anschließend realisiert worden sind. Unter anderem wurde der Kommunale Klimatreff im 

Kreis Groß-Gerau eingerichtet. Hier treffen sich auf Einladung des Fachdienstes Klimaschutz 

des Kreises Groß-Gerau ca. 4 – 5-mal jährlich die Klimaschutzbeauftragten der Städte und Ge-

meinden, um ihr Wissen zu vernetzen, ihre Kompetenzen zu bündeln und Synergien für die 

Bewältigung der anstehenden Aufgaben zu schöpfen. In jeder Sitzung wird ein aktueller inhalt-

licher Schwerpunkt gesetzt. In den Treffen können neue interkommunale Projekte des Klima-

schutzes entstehen, die anschließend in kleineren Gruppen bearbeitet werden.  

 

Darüber hinaus wurde eine inter-

kommunale Stelle für Projekt-

management im Klimaschutz 

geschaffen. 13 der 14 Städte und 

Gemeinden und der Kreis Groß-

Gerau haben sich im Herbst 2024 

auf Basis eines öffentlich-rechtli-

chen Vertrags zusammenge-

schlossen und eine Vollzeitstelle 

eingerichtet, die künftig in enger 

Zusammenarbeit mit den Rathäu-

sern und dem Kreishaus als zent-

rale Kompetenzstelle für Klima-

schutz-Projekte tätig sein soll. Die 

interkommunale Stelle wird organisatorisch im Rathaus der Stadt Mörfelden-Walldorf eingerich-

tet und von dort aus nach erfolgreicher Stellenbesetzung ihre Aufgaben für die beteiligten Städte 

und Gemeinden und den Kreis wahrnehmen.  
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c)  Organisation der Reinigung kommunaler Liegenschaften  
 

 Die Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis 

Groß-Gerau organisieren die Reinigung ihrer Liegenschaften in 

unterschiedlicher Form: mit eigenem Personal, durch die Beauf-

tragung externer Dienstleister oder in einer Mischform (externe 

Dienstleistung und Einsatz eigener Kräfte). Den Anforderungen 

der Arbeitgeberverantwortung (Personalrekrutierung, Personal-

führung und Gewährleistung der Ausfallsicherheit) und tarifbedingt 

oftmals höheren Kosten der Eigenreinigung stehen bei der externen Beauftragung oft Qualitäts-

mängel der Reinigung gegenüber, wenn die kalkulierten Reinigungszeiten zu kurz bemessen 

sind oder keine ausreichenden Qualitätskontrollen stattfinden, sowie Folgeprobleme bei der 

Sanktionierung von Schlechtleistungen (Aufwand des kommunalen Auftraggebers für Kontrolle 

und Zahlungsminderung).  

 

Vor diesem Hintergrund haben 7 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis 

Groß-Gerau im Jahr 2023 das interkommunale Projekt „Reinigung kommunaler Liegenschaften“ 

gestartet. Ziel des Projektes ist die Prüfung, ob eine interkommunale Aufgabenwahrnehmung 

zu einer Optimierung der Reinigung kommunaler Liegenschaften im Hinblick auf  

➢ Leistungsqualität,  

➢ Wirtschaftlichkeit und  

➢ Mitarbeiter/innen-Orientierung  

beitragen kann. 

 

Im Rahmen des Projekts hat zunächst eine Bestandsaufnahme der aktuellen Organisation der 

Reinigung in den beteiligten Kommunen und in der Kreisverwaltung sowie der zu reinigenden 

Flächen stattgefunden. Nach einer Analyse der bestehenden Handlungsbedarfe wurden an-

schließend die möglichen Vorteile einer künftigen Zusammenarbeit untersucht.  

 

Als Vorteile einer interkommunalen, d.h. gemeinsamen Organisation des Aufgabenfelds 

wurden u.a. festgestellt: die Möglichkeit der Ressourcenbündelung (Organisation und Perso-

nal), eine höhere Ausfallsicherheit, Skaleneffekte durch die gemeinsame Nutzung von Maschi-

nen und Material, Expertise-Aufbau und Know-how-Bündelung, mehr Flexibilität bei der Orga-

nisation der Leistungserbringung sowie Einsparung von Personalaufwand und Kosten durch 

gemeinsame Beschaffung von Reinigungsmaterialien.  

 

Darüber hinaus hat die Projektgruppe Empfehlungen zur Optimierung des Aufgabenmana-

gements z.B. durch schriftliche Handlungsanleitungen und den Ausbau des Qualitätsmanage-

ments vorgelegt.  

 

Die Projektergebnisse befinden sich aktuell in der Beratung. Weitere Informationen folgen im 

nächsten IKZ-Jahresbericht.     
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d)  Informationssicherheit / IT-Sicherheit 
 

 Die Sicherheit von Daten und Informationen sowie der Schutz von 

Hardware, Software, Netzwerken und Computersystemen vor Ein-

griffen Unbefugter ist Voraussetzung für die verlässliche Hand-

lungsfähigkeit von Städten, Gemeinden und Landkreisen auf allen 

Feldern der Daseinsvorsorge. Mit der allumfassenden Digitalisie-

rung hat daher auch die Informationssicherheit in der Kommunal-

verwaltung rasant an Bedeutung gewonnen. Sie ist zudem Vo-

raussetzung für den Einsatz moderner, flexibler Arbeitsformen für die Beschäftigten der Verwal-

tungen wie z.B. mobiles Arbeiten und Heimarbeit.  

 

Die 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis Groß-Gerau haben vor 

diesem Hintergrund im Jahr 2023 das interkommunale Projekt Informationssicherheit / IT-Si-

cherheit gestartet.  Ziel des Projekts war, die projektbeteiligten Kommunen in den Stand zu 

versetzen,  

➢ ein grundsätzliches und gemeinsames Verständnis der bestehenden Anforderungen und 

des konkreten individuellen Nutzens von Informationssicherheit / IT-Sicherheit für Verwal-

tung und Kunden zu gewinnen,  

➢ ihre örtlichen Handlungsbedarfe zu identifizieren,  

➢ die sich daraus ergebenden erforderlichen Handlungsschritte abzuleiten,  

➢ kurzfristig erste gemeinsame Schnellmaßnahmen zur Erreichung von Informationssicherheit 

/ IT-Sicherheit zu erarbeiten und umzusetzen (z.B. Awareness-Schulungen, Eckpunkte ei-

nes Notfallmanagements) sowie 

➢ Voraussetzungen für ein kreisweit einheitliches Informationssicherheitsniveau in Anlehnung 

an den BSI IT-Grundschutzstandard zu schaffen. 

 

Aufgrund seines Vorbildcharakters und seiner Übertragbarkeit auf andere hessische Landkreise 

und Kommunen wurde das IKZ-Projekt durch das Kommunale Dienstleistungszentrum Cyber-

sicherheit (KDLZ-CS) der ekom21 fachlich begleitet. Die Kosten der fachlichen Begleitung hat 

das Land Hessen übernommen. 

 

Zum Start des Projekts wurden zunächst die Arbeitsstrukturen, Standards und Ressourcen in 

den Rathäusern und im Kreishaus für das Aufgabenfeld erhoben. Die Auswertung der Ergeb-

nisse führte zu der gemeinsamen Erkenntnis, dass künftig eine Zusammenarbeit der Kreiskom-

munen viele Vorteile für eine erfolgreiche Aufgabenerfüllung mit sich bringen würde – von A wie 

„Analyse“ bis Z wie „Zentrale Steuerung des Informationssicherheitsprozesses“. Daraufhin wur-

den die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen hierfür erarbeitet und im Frühjahr 2024 

die erforderlichen Gremienbeschlüsse in den zwölf teilnahmeinteressierten Kommunen und im 

Kreistag herbeigeführt.  

 

Ergebnis ist die Gründung der „Interkommunalen Informationssicherheitsstelle im Kreis 

Groß-Gerau“ durch 12 Städte und Gemeinden des Kreises und den Kreis Groß-Gerau. Gegen-

stand der Kooperation ist die Schaffung von zwei Planstellen für Informationssicherheitsbeauf-

tragte, die zentral in der Kreisverwaltung angesiedelt werden und von dort aus ihre Aufgaben 

für die Städte und Gemeinden und den Kreis Groß-Gerau wahrnehmen. Grundlage des inter-

kommunalen Verbunds ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung. In dieser sind die Aufgaben 

der zentralen Kompetenzstelle, ihre Zusammenarbeit mit den Verwaltungen der beteiligten 

Kreiskommunen und die Finanzierung der Kooperation geregelt. Zwei Landkreise in Hessen – 
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Gießen und Marburg-Biedenkopf - arbeiten bereits seit mehreren Jahren auf dem Feld der In-

formationssicherheit mit ihren Kommunen zusammen. Auch ihre Erfahrungen sind als Best-

Practice-Beispiele in das Projekt im Kreis Groß-Gerau mit eingeflossen.  

 

Mit der Kooperation erhöhen die Kommunen und der Kreis die Qualität, Effektivität und Effizienz 

ihres Vorgehens auf dem komplexen Aufgabenfeld der Informationssicherheit, bündeln ihre 

fachlichen Kompetenzen, standardisieren Verfahrensschritte, nehmen Leistungen Dritter kos-

tengünstiger in Anspruch, organisieren einen kontinuierlichen Wissensaustausch, reduzieren 

den Aufwand für das Sich-allein-Erarbeiten der schwierigen Materie in ihren Rathäusern und im 

Kreishaus und sparen Kosten im Vergleich zur alleinigen örtlichen Aufgabenwahrnehmung.  

 

Die Kooperation ist auf eine Dauer von mindestens fünf Jahren angelegt. Sie ermöglicht neben 

der oben beschriebenen Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Kreiskommunen jährliche Einspa-

rungen an Personal- und Sachaufwand in sechsstelliger Höhe. Nach erfolgreich abgeschlosse-

ner Personalgewinnung wird die Informationssicherheitsstelle im 1. Halbjahr 2025 ihre Tätigkeit 

aufnehmen. Für den interkommunalen Verbund sind Fördermittel des Landes Hessen in Höhe 

von 150.000 Euro zu erwarten.   

 

Während der Projektlaufzeit hat die interkommunale Projektgruppe darüber hinaus zahlreiche 

Schnellmaßnahmen für die Informationssicherheit erarbeitet, die der kurzfristigen Umset-

zung in den Kommunen dienen. Hierzu gehören u.a. Eckpunkte eines Modell-Konzepts „Kom-

munale Informationssicherheits-Strategie“, Awareness-Schulungen, Notfallrichtlinien und Sen-

sibilisierungsmaßnahmen für die Beschäftigten.  

 
 

 
 

Vertragsunterzeichnung für die Zusammenarbeit in der Informationssicherheit: (v.l.n.r.) Bürgermeister Thomas Winkler (Mör-

felden-Walldorf), Landrat Thomas Will, die Bürgermeister Thomas Raschel (Stockstadt am Rhein) und Marcus Merkel (Büttel-

born), Erster Kreisbeigeordneter Adil Oyan, Oberbürgermeister Patrick Burghardt (Rüsselsheim am Main), die Bürgermeister 

Thorsten Siehr (Ginsheim-Gustavsburg), Roland Kappes (Nauheim) und Marcus Kretschmann (Riedstadt), Marion Götz (Leiterin 

IKZ-Lenkungsgruppe) sowie die Bürgermeister Peter Burger (Gernsheim), Marcus Rahner (Biebesheim am Rhein) und Jörg Rüd-

denklau (Groß-Gerau). Es fehlen auf dem Bild: Bürgermeisterin Lisa Gößwein (Bischofsheim) und Bürgermeister David Rendel 

(Raunheim). 
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e)  Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes 

 

 Am 2.7.2023 ist das Gesetz für einen besseren Schutz hinweis-

gebender Personen sowie zur Umsetzung der Richtlinie zum 

Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht mel-

den (Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG) in Kraft getreten. 

Gemäß § 12 des Gesetzes haben Beschäftigungsgeber dafür zu 

sorgen, dass bei ihnen mindestens eine Stelle für interne Meldun-

gen eingerichtet ist und betrieben wird, an die sich Beschäftigte 

wenden können (interne Meldestellen). Für Gemeinden und Gemeindeverbände und solche Be-

schäftigungsgeber, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden stehen, gilt die Pflicht zur Einrichtung und zum Betrieb interner Meldestellen nach 

Maßgabe des jeweiligen Landesrechts. Das Unterlassen der Einrichtung einer internen Melde-

stelle kann mit einer Geldbuße bis zu 20.000 € geahndet werden. Gemäß § 42 Abs. 2 HinSchG 

wird die Bußgeldvorschrift ab 1.12.2023 angewendet.  

 
Zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes hat der Hessische Landtag das Hinweisge-

bermeldestellengesetz beschlossen, das am 6.6.2023 im Gesetz- und Verordnungsblatt ver-

kündet wurde und ebenfalls am 2.7.2023 in Kraft getreten ist. Danach sind Gemeinden und 

Gemeindeverbände verpflichtet, interne Meldestellen einzurichten und zu betreiben, an die sich 

ihre Beschäftigten wenden können, um Verstöße nach § 2 des Hinweisgeberschutzgesetzes 

mitzuteilen. Die Verpflichtung gilt auch für kommunale und kommunal kontrollierte Unterneh-

men, d.h. Unternehmen, bei denen eine mehr als 50%ige Beteiligung der öffentlichen Hand 

vorliegt. Ausgenommen von der Verpflichtung zur Einrichtung interner Meldestellen sind Ge-

meinden mit weniger als 10.000 Einwohner/innen oder mit weniger als 50 Beschäftigten. Dies 

sind im Kreis Groß-Gerau die Gemeinden Stockstadt am Rhein und Biebesheim am Rhein.  

 
Gemäß § 4 des Hinweisgebermeldestellengesetzes können Gemeinden und Landkreise in-

terne Meldestellen gemeinsam einrichten und betreiben oder einen Dritten mit der Auf-

gabe einer internen Meldestelle beauftragen (interkommunale Zusammenarbeit). Die 

12 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau, die zur Umsetzung der o.g. Regelungen 

verpflichtet sind, und der Kreis Groß-Gerau haben daher im September 2023 das interkommu-

nale Projekt „Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes“ gestartet, um die für sie effizien-

teste und wirtschaftlichste Form der Umsetzung der o.g. Vorschriften zu realisieren.  

 
Nach dem Start des Projekts haben die beteiligten Kreiskommunen zunächst mit Hilfe einer 

Softwarelösung ihren erforderlichen internen Meldeweg kurzfristig eingerichtet. Ziel war es, hier-

mit Erfahrungen zu sammeln, um darauf aufbauend die weiteren Arbeitspakete des Projektauf-

trags (Prüfung dauerhafter Kooperationsmöglichkeiten) zu bearbeiten. Aufgrund der sehr ge-

ringen Zahl an eingegangenen Meldungen war die Sammlung weiterführender Informationen 

im Berichtszeitraum jedoch nicht möglich. Bei den in Kommunen des Kreises Groß-Gerau und 

in der Kreisverwaltung eingegangenen sehr wenigen Hinweise handelte es sich zudem nicht um 

einschlägige Meldungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, sondern um allgemeine Aus-

kunftsersuchen, die zudem teilweise andere Verwaltungsebenen betrafen. Auch andere Kom-

munen außerhalb des Kreises Groß-Gerau haben im Rahmen einer kreisübergreifenden Fort-

bildung zum Hinweisgeberschutzgesetz im Jahr 2024 berichtet, dass bei ihren Meldestellen 

noch nahezu keine Hinweise eingegangen waren.  
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Unabhängig von der Form der Aufgabenwahrnehmung nach dem Hinweisgeberschutzgesetz 

wird jede Kommune auch künftig eine Ansprechstelle für die Entgegennahme von Hinweisen 

benötigen. Für jede Kommune ist zudem zu klären, wer die Hinweise innerhalb der Kommune 

oder extern entgegennimmt, welche internen Stellen ggf. zu beteiligen sind und wie z.B. mit 

dolosen Handlungen oder sonstigen Meldungen hausintern umgegangen wird. Auch eine ex-

terne Unterstützung benötigt eine Ansprechstelle innerhalb der Kommunen; dabei sind mögliche 

Interessenkonflikte und die Einhaltung von Vertraulichkeit und Datenschutz zu berücksichtigen.  

 

Aufgrund der sehr geringen Zahl eingegangener Meldungen und der Unmöglichkeit, hiermit 

praktische Erkenntnisse für die Projektumsetzung zu gewinnen, wurde das IKZ-Projekt im Früh-

jahr 2024 für ein halbes Jahr ausgesetzt, um den Eingang weiterer Meldungen abzuwarten. 

Aktuell findet eine finale Auswertung der Erfahrungen aller am Projekt beteiligten Kommunen 

statt, auf deren Grundlage im 1. Halbjahr 2025 über das weitere Vorgehen und den Projektab-

schluss entschieden wird.  

 
f)  Smart Cities / Smart Region 

 

 Digitale Lösungen haben das Potenzial, kommunale Verwaltun-

gen und Unternehmen bei ihren Aufgaben zu unterstützen und zu 

mehr Nachhaltigkeit und Effizienz beizutragen. Der Begriff „Smart 

Cities / Smart Region“ wird nachfolgend verstanden als offene 

und kooperative Regionalentwicklung mit Hilfe digitaler Lö-

sungen. Die Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau sind 

bei der Umsetzung smarter Lösungen unterschiedlich weit fortge-

schritten. Während einige Kommunen bereits vielfältige digitale Lösungen umsetzen, stehen 

andere Kommunen noch am Anfang. Insbesondere die Problematik fehlender personeller und 

finanzieller Ressourcen hemmt die Kommunen, sich dieser komplexen Thematik zuzuwenden. 

Der Kreis Groß-Gerau hat das Thema aufgegriffen und im 1. Halbjahr 2023 eine Informations-

veranstaltung und gemeinsam mit Stadt.Land.Digital einen Regionenworkshop durchgeführt.  

 

13 der 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis Groß-Gerau haben 

sich auf dieser Grundlage im Oktober 2023 im IKZ-Projekt „Smart Cities / Smart Region“ zu-

sammengeschlossen, um ihre seitherigen Erkenntnisse und Erfahrungen auf diesem Feld zu-

sammenzuführen, die bevorstehenden Herausforderungen in den Kommunen aufzuzeigen und 

die Möglichkeiten ihrer Bewältigung in interkommunaler Zusammenarbeit zu prüfen. Folgende 

Ziele werden mit dem Projekt verfolgt: 
 

➢ Strategisches Ziel: 

Schaffung eines inklusiven, nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und gemeinwohlorientierten 

Lebensraums Kreis Groß-Gerau durch die aktive Nutzung digitaler Potenziale  

➢ Operatives Ziel: 

Identifikation digitaler Lösungen (und deren Vernetzung), die sowohl die Kommunen bei 

ihren Aufgaben unterstützen als auch für die Bürger/innen des Kreises Groß-Gerau von 

Nutzen sind, sowie Prüfung ihrer Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit in interkommunaler 

Kooperation 

 

Das Projekt startete mit einer vergleichenden Gegenüberstellung der aktuellen Gegebenheiten 

auf dem Handlungsfeld „Smart City“ in den projektbeteiligten Kommunen (z.B. bereits realisierte 
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und in Planung befindliche smarte Lösungen vor Ort, örtliche Bedarfslagen, kurz- und mittelfris-

tige Zielsetzungen und politische Beschlüsse in den Kommunen). Darüber hinaus befasste sich 

die Projektgruppe unter anderem mit den technischen und sonstigen Voraussetzungen für die 

Realisierung smarter Lösungen, den Förderstrukturen des Bundes und des Landes sowie der 

Möglichkeit der Einbindung privatwirtschaftlicher Partner in die Realisierung von Smart-City-Lö-

sungen.   

 

Folgende Vorteile einer interkommunalen Zusammenarbeit hat die Projektgruppe insbeson-

dere erkannt: 

• gemeinsame Projektkoordination und dadurch Entlastung jeder einzelnen Kommune 

• Bündelung von Personal und Fachwissen, Vermeidung von Splitter-Ressourcen  

• gemeinsame Akquise von Fördermitteln, bessere Voraussetzungen für eine Förderung, Er-

höhung der Fördermittelsummen 

• gemeinsame Finanzierung von Maßnahmen 

• günstigere Preise externer Leistungen durch höhere Auftrags- und Ausschreibungsvolumina 

• zentrales Wissensmanagement, Sicherung des Wissens zum Thema kreisweit 

• höhere Reichweite durch Möglichkeit der koordinierten Zusammenarbeit mit Akteurinnen 

und Akteuren aller Verwaltungsebenen, Zivilgesellschaft, Forschung und Wirtschaft 

• gemeinschaftliche Strukturierung und Unterstützung der politischen Diskussion 

 

Im weiteren Projektverlauf ist nun zu klären, welche Anwendungsfälle („Use-Cases“) smarter 

Lösungen im Kreis Groß-Gerau mit welcher Priorität verfolgt werden sollen. Für diese sind 

danach konkrete Umsetzungsvorschläge zu entwickeln. Hierzu müssen u.a. detaillierte Konzeptio-

nen erarbeitet werden, ggfs. externe Partner gewonnen werden und Fragen der Fördermittelakquise 

und der Kostendeckung geklärt werden.  

 

Weitere Informationen folgen im nächsten IKZ-Jahresbericht.  

 
g)  Hitzeaktionsplanung 

 

Der Klimawandel und die fortschreitende Erderwärmung ist mit weit-

reichenden Folgen für die menschliche Gesundheit verbunden. Dies 

erfordert eine systematische Auseinandersetzung mit den gesund-

heitlichen Auswirkungen von extremer Hitze und Hitzewellen für den 

Menschen und deren Folgen für die Gesellschaft. Hitzeaktionspläne 

sind wichtige Instrumente zur Verringerung und Prävention der ne-

gativen gesundheitlichen Auswirkungen. Der Hessische Hitzeakti-

onsplan ist eine zentrale Maßnahme des integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 und leistet 

einen Beitrag zur Klimaanpassung im Gesundheitsbereich. Darin wird die Erstellung kommu-

naler Hitzeaktionspläne bis zum Jahr 2025 als erforderlich angesehen.   

 

Ein Hitzeaktionsplan ist ein strategischer Plan, der Maßnahmen zusammenfasst, um auf hitze-

bedingte Gesundheitsrisiken zu reagieren und diese zu verringern. In die Erstellung eines Hit-

zeaktionsplans ist ein breites Spektrum behördlicher und nichtbehördlicher kommunaler Akteu-

rinnen und Akteure einzubinden, um die Koordination und Zusammenarbeit vor, während und 

nach einer Hitzewelle zu verbessern. 
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13 der 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis Groß-Gerau haben 

sich vor diesem Hintergrund im Januar 2024 im IKZ-Projekt „Hitzeaktionsplanung“ zusammen-

geschlossen, um die Möglichkeiten zur gemeinsamen Bewältigung dieser Aufgabe zu prüfen 

und zu nutzen. Folgende Ziele werden mit dem Projekt verfolgt: 

 

➢ Strategisches Ziel:  

Mit dem Hitzeaktionsplan wird für jede beteiligte Kreiskommune ein Instrument geschaffen, 

das geeignet ist, 

• die negativen Folgen des Klimawandels für die Gesundheit und das Wohlbefinden der 

Bürgerinnen und Bürger zu mindern, 

• die Menschen zu sensibilisieren, über Handlungsmöglichkeiten zu informieren und sie 

zu befähigen, sich selbst an die Klimaveränderung anzupassen, 

• die gesundheitliche Chancengleichheit durch gezielte Maßnahmen der Hitzeanpassung, 

insbesondere für besonders gefährdete Menschen/vulnerable Gruppen, zu verbessern.  

Der Hitzeaktionsplan ist als ein lebendiges Dokument zu verstehen, das kontinuierlich fort-

zuschreiben und weiterzuentwickeln ist. 

 

➢ Operative Ziele:  

Die projektbeteiligten Kommunen sollen durch das Projekt in den Stand versetzt werden, 

• anhand der kreisweiten Klimaanalyse ihre Ist-Situation und örtlichen Handlungsbedarfe 

abzuleiten, 

• eine Kommunikationskaskade aufzubauen, die bei Bedarf Informationen zur Hitzebelas-

tung innerhalb der Stadt/Gemeinde bzw. des Kreises verbreitet, 

• passende kurz- und mittelfristige Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz (insbesondere 

der vulnerablen Gruppen) auszuwählen, vorzubereiten und bei Bedarf umzusetzen,  

• ihr örtliches Konzept für langfristige Maßnahmen in der Stadtentwicklung/-planung und 

im Bauwesen mit dem Ziel der Erhöhung der Hitze-Resilienz und der Hitzereduktion in 

den Gebäuden zu entwickeln, 

• ihre individuellen Maßnahmen zu dokumentieren.  

 

Nach dem Start des Projekts hat zunächst eine Bestandsaufnahme zu den Voraussetzungen 

für die Erstellung der örtlichen Hitzeaktionspläne in den Kreiskommunen stattgefunden (u.a. 

Vorliegen politischer Beschlüsse und Anfragen, Organisation der Aufgabenwahrnehmung in 

den Verwaltungen, bereits umgesetzte örtliche Maßnahmen und Herausforderungen). Darüber 

hinaus wurde eine Befragung zum Schutz der Gesundheit vor den negativen Folgen von Hitze 

an den Arbeitsplätzen der Kreiskommunen durchgeführt.  

 

Nach Auswertung der Ergebnisse hat die Projektgruppe begonnen, eine einheitliche Struktur 

und Textbausteine eines Hitzeaktionsplans zu erarbeiten, die künftig als Blaupause für die 

Hitzeaktionspläne in allen Städten und Gemeinden Verwendung finden können. Auch eine 

„Tool-Box“ mit 30 Maßnahmen zur Hitzeanpassung und zum Gesundheitsschutz wurde 

entwickelt, die die Kommunen für ihre örtlichen Hitzeaktionspläne nutzen können.  

 

Das IKZ-Projekt wird im Jahr 2025 abgeschlossen. Weitere Informationen folgen im nächsten 

IKZ-Jahresbericht.   
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1.2 Beispiel für standardisierten Projektablauf  
 

Alle in Abschnitt 1.1 aufgeführten Projekte werden von Projektgruppen bearbeitet, die sich aus 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Kommunen sowie der Leiterin der IKZ-Len-

kungsgruppe zusammensetzen. Soweit projektbeteiligte Kommunen kein Personal in eine Pro-

jektgruppe entsenden können oder möchten, werden deren Dienststellenleitungen durch die IKZ-

Lenkungsgruppe (siehe Abschnitt 2.1) regelmäßig über den Projektverlauf informiert und in Ent-

scheidungen über Projekt-Meilensteine einbezogen. Letzteres sind z.B. Entscheidungen über 

den Zeitrahmen des Projekts oder zum weiteren Vorgehen nach der Vorlage von Zwischen- und 

Abschlussberichten der Projektgruppe. 

 

Grundlage der Projektarbeit ist jeweils ein schriftlicher Projektauftrag. Die Entwicklung der Pro-

jektaufträge erfolgt stets vor dem Start eines Projekts unter Federführung der Leiterin der IKZ-

Lenkungsgruppe in Zusammenarbeit mit interessierten Mitarbeiter/innen der Kommunen, die in 

ihren Dienststellen in den jeweiligen Aufgabenfeldern eingesetzt sind. Nach Erarbeitung des Ent-

wurfs wird der Projektauftrag von der Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe allen Dienststellenlei-

tungen zur Abstimmung vorgelegt. So können die örtlich bestehenden Bedürfnisse und Erwar-

tungen an das Projekt umfassend eingebracht werden und bestmöglich Berücksichtigung finden. 

Nach inhaltlicher Abstimmung mit allen am Projekt teilnahmeinteressierten Kreiskommunen wird 

der Projektauftrag von den betreffenden Dienststellenleitungen unterzeichnet und das Projekt 

kann beginnen.  

 

Nach dem Start eines Projekts erarbeitet die Projektgruppe zunächst den Entwurf des Projekt-

ablaufplans. Dieser wird anschließend durch die Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe mit den Auf-

traggebern (Dienststellenleitungen, die den Projektauftrag unterzeichnet haben) abgestimmt und 

stellt danach die verbindliche Grundlage für die weitere Projektsteuerung dar.  

 

Die Regeldauer eines IKZ-Prüfprojekts beträgt rund ein Jahr. Ziel eines Prüfprojekts ist die 

Klärung der grundsätzlichen Vorteilhaftigkeit interkommunaler Zusammenarbeit für eine be-

stimmte Aufgabe und – falls diese festgestellt wird - die Entwicklung von Handlungsvorschlägen 

für ihre organisatorische Umsetzung. Alle IKZ-Prüfprojekte gliedern sich in folgende Arbeitsab-

schnitte:  
 

I. Erteilung des Projektauftrags durch die Dienststellenleitungen der beteiligten Kommunen  

1. Erstellung des Entwurfs des Projektablaufplans durch die Projektgruppe, Abstimmung 

mit den Auftraggebern 

2. Durchführung der Ist-Analyse, d.h. vergleichende Gegenüberstellung der seitherigen Or-

ganisation der Aufgabenwahrnehmung in den projektbeteiligten Kommunen; Vorausset-

zung hierfür ist jeweils eine örtliche Erhebung (Fragebogen und Interviews) … 

• der örtlichen Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der Aufgabe  

• des örtlichen Leistungsspektrums  

• des örtlichen Ressourceneinsatzes für die Aufgabenerfüllung  

• sonstiger steuerungsrelevanter örtlicher Kennzahlen und Rahmenbedingungen  

• der örtlichen Bedarfe und Besonderheiten in Bezug auf die Aufgabe 

3. Prüfung der Vorteilhaftigkeit einer möglichen IKZ für die Wahrnehmung der Aufgabe, die 

Projektgegenstand ist 
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4. Fazit, ob IKZ empfohlen wird / nicht empfohlen wird / teilweise empfohlen wird, mit 

Begründung  

II. Zwischenbericht der Projektgruppe an die Auftraggeber (Dienststellenleitungen) 

Soweit im Zwischenbericht der Projektgruppe die IKZ-Vorteilhaftigkeit festgestellt wird und  

die Auftraggeber auf dieser Basis den Auftrag zur Fortsetzung des Projektes erteilen: 

5. Soll-Konzeption, d.h. Vorschlag für die optimale Organisations- und Rechtsform der  

interkommunalen Aufgabenwahrnehmung, Benennung der erforderlichen Arbeitsschritte 

zur Umsetzung  

6. Klärung der Möglichkeit der Fördermittelakquise für eine Kooperation  

7. regelmäßige Vorbereitung von Informationen über wesentliche Entwicklungen im Pro-

jektverlauf für die Dienststellenleitungen zur Unterrichtung der Beschäftigten und der Inte-

ressenvertretungen (Personalräte, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretungen) 

III. Schlussbericht der Projektgruppe an die Auftraggeber (Dienststellenleitungen) 

 

Die o.g. Standards jedes kreisweiten IKZ-Projekts illustriert auch die folgende Abbildung:  

 

Nach Abschluss jedes Prüfprojekts entscheiden die auftraggebenden Kommunen über die Um-

setzung der von der Projektgruppe empfohlenen Maßnahmen. Die Umsetzung erfolgt nach Be-
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auftragung durch die Dienststellenleitungen in der Regel in einem nachfolgenden IKZ-Umset-

zungsprojekt in intensiver Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Ansprechpartnern der 

kooperationsinteressierten Kommunen.  
 

Die Entscheidung über das Themenfeld für den Start eines neuen IKZ-Projekts erfolgt auf 

Vorschlag der IKZ-Lenkungsgruppe durch die Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen. 

Hierzu können aus allen Rathäusern und dem Kreishaus Vorschläge eingebracht werden.  

 

2. IKZ-unterstützende Maßnahmen  
 

2.1 Steuerung des IKZ-Prozesses   
 

Zur Steuerung des kreisweiten IKZ-Prozesses mit seinem vielfältigen Projektgeschehen und 

sonstigen Anforderungen wurde von den Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen im Jahr 

2013 mit dem Start des IKZ-Prozesses die IKZ-Lenkungsgruppe eingerichtet. Diese nimmt seit-

dem folgende Aufgaben wahr: 
 

• Priorisierung und Initiierung der Einzelprojekte der IKZ 

als Vorschlag für und in Abstimmung mit den Dienststellenleitungen der Kreiskommunen  

• Projektsteuerung  

Vorbereitung der Projektaufträge, Abnahme von Projektberichten, Entscheidung über Pro-

jekt-Meilensteine 

• Organisation von Unterstützung für IKZ-Projekte  

methodisch, fachlich, ggf. Vermittlung bei Problemen oder drohendem Scheitern, soweit 

vor Ort Bedarf  

• Informationsmanagement bzgl. IKZ-relevanter Entwicklungen  

gegenüber der Politik und den Verwaltungen der Kommunen im Kreis Groß-Gerau  

• Organisation von Wissensmanagement im Gesamtprozess   

Nutzbarmachung der Erfahrungen aus Einzelprojekten – fachlich, methodisch, Fördermittel-

akquise usw. – für alle Kommunen, gemeinsames Lernen aus Erfolgen/Misserfolgen, Orga-

nisation von Fortbildungen zum Projektmanagement usw.  

• Sonstige Lenkungsaufgaben  

z.B. Festlegung von Standards und Strukturen 

• Ansprechpartner für den Gesamtprozess 

• Controlling/Evaluation des Gesamtprozesses  
 

Die IKZ-Lenkungsgruppe besteht aus sechs Mitgliedern, tagt in zweimonatlichem Turnus und 

setzte sich im Berichtszeitraum vom 1.11.2023 – 31.10.2024 wie folgt zusammen:  
 

− 4 Ober-/Bürgermeister und haupt-

amtliche Erste Stadträte als Vertre-

ter von Süd-, Mittel- und Nordkreis  

sowie der Sonderstatusstadt:  

− BGM Peter Burger, Gernsheim  

− OB Patrick Burghardt, Rüsselsheim am Main 

− EStR Karsten Groß, Mörfelden-Walldorf  

− BGM Marcus Merkel, Büttelborn 

− Landrat des Kreises Groß-Gerau: − Thomas Will, Kreis Groß-Gerau 

− Leitung  − Marion Götz, c/o Stadt Raunheim 
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2.2 Organisation von Fortbildungen für Projektmanagement  
 

Erfolgreiche Projektarbeit setzt neben weiteren Rahmenbedingungen auch geschulte Verwal-

tungsmitarbeiter/innen voraus, die die Grundzüge des Projektmanagements kennen und in der 

Praxis anwenden können. Diese Qualifikation gilt es in den Verwaltungen der Kreiskommunen 

aufzubauen, soweit sie noch nicht vorhanden ist. Mit diesem Ziel wurden für die Beschäftigten 

der 15 Kreiskommunen Fortbildungen zu den Grundlagen des Projektmanagements ange-

boten. Alle Seminare haben zu einem besonders günstigen Preis als zweitägiges Inhouse-Se-

minar stattgefunden. 52 Mitarbeiter/innen aus 13 Kommunen des Kreises Groß-Gerau haben 

an den Schulungen teilgenommen. Die dort erworbenen theoretischen und praktischen Kennt-

nisse sind sowohl für IKZ-Projekte als auch in der sonstigen Tagesarbeit in den Kommunen 

nutzbringend einsetzbar.  

 

2.3 Kontinuierliche IKZ-Arbeitsgruppen  
 

Zur kontinuierlichen Begleitung des kreisweiten IKZ-Prozesses auf der „Arbeitsebene“ sowie  

als Plattform für einen regelmäßigen Wissensaustausch zwischen den Verwaltungen wurde 

2013 mit dem Start des IKZ-Prozesses die „Arbeitsgruppe IKZ-interessierter Amtsleitungen“ 

eingerichtet. Diese besteht aus je 1 – 2 Mitarbeiter/innen der Stadt- und Gemeindeverwaltungen 

sowie der Kreisverwaltung Groß-Gerau, die von ihren Dienststellenleitungen entsandt werden. 

In der Regel sind dies die Hauptamtsleitungen und/oder die IKZ-Beauftragten der Kommunen.  

 

Die Organisation und Koordination der Arbeitsgruppe und ihre Verzahnung mit den Arbeitsin-

halten der IKZ-Lenkungsgruppe sowie dem IKZ-Geschehen insgesamt erfolgt durch die Leiterin 

der IKZ-Lenkungsgruppe. Die „Arbeitsgruppe IKZ“ trifft sich in ca. vierteljährlichem Turnus und 

nach Bedarf. Regelhafter Bestandteil der Sitzungen sind aktuelle Informationen über die lau-

fenden IKZ-Projekte und sonstige IKZ-relevante Entwicklungen, der Austausch über örtlich 

bestehende Unterstützungswünsche und -bedarfe sowie die Einbringung interessierender Fra-

gen und Themen der Verwaltungsorganisation und –steuerung zur gemeinsamen Bearbeitung.  

 

Ein kontinuierlicher Austausch über wesentliche Entwicklungen und die Organisation von Zu-

sammenarbeit auf dem Gebiet der Verwaltungsdigitalisierung erfolgt seit 2018 zudem in der  

E-Government-Stammgruppe. Diese ist aus dem im Jahr 2018 abgeschlossenen IKZ-Projekt 

„E-Government“ hervorgegangen. Ihr gehören Mitarbeiter/innen aller Kreiskommunen an, die 

für Aufgaben der Digitalisierung zuständig sind. Aktuelles Schwerpunktthema in der E-Govern-

ment-Stammgruppe ist neben laufenden E-Government-Projekten der Kreiskommunen die Um-

setzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG).  

 
2.4 Informationsmanagement  
 

Voraussetzung für einen erfolgreichen Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit ist das 

zielgerichtete und verzahnte Zusammenwirken aller Ebenen und Beteiligten in Verwaltung und 

Politik. Um dieses zu unterstützen, erfolgt durch die Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe seit dem 

Start des IKZ-Prozesses im Jahr 2013 eine kontinuierliche und einheitliche Information aller 

Dienststellenleitungen über IKZ-relevante Entwicklungen im und für das Kreisgebiet.  
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Darüber hinaus ist eine regelmäßige Information der ehrenamtlichen Mandatsträger/innen 

in den Städten und Gemeinden sowie im Kreis über die wesentlichen Entwicklungen der IKZ für 

den Erfolg des Prozesses von zentraler Bedeutung. Sie ist auch Voraussetzung, um erforderli-

che Entscheidungen der politischen Gremien auf einer qualifizierten Informationsbasis treffen 

zu können.  

 

Zur Unterrichtung der politischen Gremien sowie von Presse und Öffentlichkeit über die Ent-

wicklungen im kreisweiten IKZ-Prozess wird daher seit 2014 jährlich ein schriftlicher IKZ-

Zwischenbericht herausgegeben. Alle Jahresberichte sind auf der kreisweiten IKZ-Website 

https://ikz.imkreisgg.de im Bereich „Informationen“ als Download abrufbar. 
 

 

 
Darüber hinaus bietet die IKZ-Lenkungsgruppe regelmäßig Informationsveranstaltungen für 

ehrenamtliche Mandatsträger/innen zum Sachstand der interkommunalen Zusammenarbeit 

im Kreisgebiet an. Zielgruppe dieser Veranstaltungen sind die Vorsitzenden der Vertretungskör-

perschaften, die Fraktionsvorsitzenden und die Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen 

als Multiplikatoren für ihre örtlichen Gremien. Die letzte Informationsveranstaltung hat im Jahr 

2022 stattgefunden. 39 Mandatsträger/innen aus 14 Kreiskommunen haben an der Veranstal-

tung teilgenommen. Die nächste Veranstaltung ist im Jahr 2025 vorgesehen.   
 

 

https://ikz.imkreisgg.de/
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Als jederzeit nutzbare aktuelle Informationsplattform steht zudem die Website der interkom-

munalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau zur Verfügung. Unter https://ikz.imk-

reisgg.de  können im Bereich „Informationen“ alle IKZ-Jahresberichte, Pressemitteilungen, Prä-

sentationen, ausgewählte Beschlussvorlagen und weitere Materialien als Download abgerufen 

werden. Der Bereich „Intern“ dient zum digitalen Informationsaustausch innerhalb der zahlrei-

chen IKZ-Projekt- und Arbeitsgruppen. Die dortigen Dokumente und Materialien sind kennwort-

geschützt und nur für die Mitglieder der jeweiligen Projekt- und Arbeitsgruppen zugänglich. Ex-

ternen Besucherinnen und Besuchern der Website vermittelt die Ansicht „Intern“ eine bildhafte 

Übersicht über die seit 2013 bearbeiteten Projektfelder im kreisweiten IKZ-Prozess. Interessier-

ten Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern kommunaler Gremien, anderen Kommunen sowie 

IKZ-interessierten Vertreter/innen und Mitarbeiter/innen von Behörden und Institutionen ermög-

licht die Website jederzeit, alle wesentlichen Informationen über das kreisweite IKZ-Geschehen 

gebündelt und „auf Knopfdruck“ verfolgen zu können.  

 

Die aktuelle Information von Presse und Öffentlichkeit über neue IKZ-Entwicklungen erfolgt dar-

über hinaus durch Pressemitteilungen sowie durch projektbezogene Informationen auf An-

frage örtlicher und überörtlicher Presseredaktionen, interessierter Organisationen und Instituti-

onen. Exemplarisch für die Presseberichterstattung im Berichtszeitraum sind nachfolgend ein-

zelne Ausschnitte aus der Tagespresse abgebildet (Download einiger Beispiele auch unter 

https://ikz.imkreisgg.de / Informationen / Downloads – Presse): 

 

 

 

  

Groß-Gerauer Echo 28.11.2024 Mainspitze 6.2.2024 

https://ikz.imkreisgg.de/
https://ikz.imkreisgg.de/
https://ikz.imkreisgg.de/


22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplarisch für die regionale und überregionale Berichterstattung sind nachfolgende Aus-

züge abgebildet (Download dieser und weiterer Beispiele auch unter https://ikz.imkreisgg.de / 

Informationen / Downloads): 

 

• Hessische Städte- und Gemeindezeitung (landesweit erscheinende Zeitung des Hessi-

schen Städte- und Gemeindebundes, Juli/August 2024) 

Frankfurter Neue Presse 10.8.2024 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 20.8.2024 

https://ikz.imkreisgg.de/
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• DEMO (bundesweit erscheinendes Magazin der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

für Kommunalpolitik, Oktober 2024) 
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• Der Gemeinderat (bundesweit erscheinendes „Magazin für die kommunale Praxis“),  

April 2022  

 

Über die obigen Medien hinaus war der kreisweite IKZ-Prozess, seine Steuerung und Arbeits-

methodik sowie die daraus resultierenden vielfältigen Ergebnisse im Kreis Groß-Gerau im Jahr 

2020 Gegenstand eines verwaltungswissenschaftlichen Forschungsprojekts der Hertie 

School, Berlin. Im Rahmen des EU-Projekts TROPICO wurde die Zusammenarbeit in und 

zwischen öffentlichen Verwaltungen in einem europäischen Vergleich analysiert. Das 

TROPICO-Konsortium setzt sich aus 12 führenden Universitäten aus 10 europäischen Ländern 

zusammen. Das IKZ-Modell im Kreis Groß-Gerau wurde im Rahmen eines der Arbeitspakete 

als einziges Beispiel Deutschlands ausgewählt.  

 

Auch in Fachforen und Informationsveranstaltungen hessischer Ministerien, der hessischen 

kommunalen Spitzenverbände und anderer Institutionen besteht Interesse an der Arbeitsme-

thodik und den Ergebnissen des IKZ-Prozesses im Kreis Groß-Gerau, so bspw. auf dem 6. Cy-

bersicherheitsgipfel Hessen … 
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… in der Arbeitsgruppe „Cybersicherheit“ des Hessischen Landkreistags ... 
 

 

 

 

… oder in einer IKZ-Fachtagung „Zukunftsfähige Kommunen durch Interkommunale Zu-

sammenarbeit“ des Hessischen Innenministeriums, wo ein Bericht über die Ergebnisse des 

10-jährigen Prozesses der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau erbeten 

war. Die dortige Präsentation ist auf der IKZ-Website https://ikz.imkreisgg.de unter „Informatio-

nen“ als Download abrufbar.  

 

https://ikz.imkreisgg.de/
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Auch das Kommunale Beratungszentrum Hessen beim Hessischen Ministerium des In-

nern und für Sport berichtet auf seiner landesweiten IKZ-Website regelmäßig über die Ergeb-

nisse des IKZ-Prozesses im Kreis Groß-Gerau … 

 
 

… und hat darüber hinaus eine Kolumne „Kontinuierliche kreisweite Prozesse der interkommu-

nalen Zusammenarbeit“ eingerichtet, in der hessenweit allein der Kreis Groß-Gerau vertreten 

ist.  
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Im Berichtszeitraum von November 2023 - Oktober 2024 war darüber hinaus weiterhin ein reges 

Interesse an den IKZ-Aktivitäten im Kreis Groß-Gerau in Form von Kontaktaufnahmen und 

Anfragen von Kommunen, Kreisen, sonstigen Behörden, öffentlichen und privaten Institutionen, 

der Presse sowie Bürgerinnen und Bürgern zu verzeichnen. Dies kommt beispielhaft in folgen-

der Übersicht zum Ausdruck: 
  

 
 

2.5 Weitere IKZ-fördernde Aktivitäten 
 

Über die oben dargestellten Maßnahmen hinaus haben von Seiten der IKZ-Geschäftsstelle  

(= Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe) im Berichtszeitraum folgende weitere Aktivitäten zur För-

derung der interkommunalen Zusammenarbeit stattgefunden:  

• Unterstützung kreisangehöriger und sonstiger Kommunen bei Fragen in Zusammenhang 

mit örtlichen IKZ-Projekten oder sonstigen Projekten durch Zur-Verfügung-Stellung von 

Information und Kommunikation 

• Unterstützung kreisangehöriger Kommunen bei der Beantwortung von Fragen der 

überörtlichen Rechnungsprüfung zum Thema „Interkommunale Zusammenarbeit“ in Be-

zug auf die jeweilige Kommune  

• Unterstützung kreisangehöriger und sonstiger Kommunen bei der Beantragung von För-

dermitteln für IKZ-Maßnahmen  

• Unterstützung kreisangehöriger und sonstiger Kommunen in Verfahrensfragen bei Anzei-

gen interkommunaler Kooperationen an die Aufsichtsbehörde gemäß § 127 a HGO  

• Unterstützung von Studierenden hessischer Hochschulen bei Studienarbeiten und Fra-

gen rund um das Thema „Interkommunale Zusammenarbeit“ 
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• Präsentationen und Informationen über Verlauf und Ergebnisse des kreisweiten IKZ-Pro-

zesses und einzelner Projekte an anfragende Kommunen und Institutionen (regional und 

bundesweit) 

 

2.6  Ausblick  
 
Nach Beendigung der aktuell laufenden Projekte werden im Jahr 2025 weitere kreisweite IKZ-

Projekte nach Abstimmung der priorisierten Handlungsfelder in der Gemeinschaft der Kreis-

kommunen folgen. Dabei zeigt sich immer wieder der Vorteil der hier vorhandenen dauerhaften 

interkommunalen Arbeitsstruktur, da diese jederzeit auch ein kurzfristiges Reagieren auf kom-

munale Handlungsbedarfe ermöglicht. So konnten bspw. interkommunale Projekte zur Umset-

zung des Hinweisgeberschutzgesetzes und zur Informationssicherheit binnen weniger Wochen 

nach Feststellung von Handlungsbedarfen gestartet werden.  

 

Zunehmende Bedeutung gewinnt auch der kreisgrenzen-übergreifende Austausch in der in-

terkommunalen Zusammenarbeit. So sind nach dem Vorbild des Kreises Groß-Gerau zwischen-

zeitlich auch in anderen Teilen Hessens einige gleichartige IKZ-Projekte und –Maßnahmen zur 

Umsetzung gelangt. Immer wieder sind zudem Anfragen aus anderen Landkreisen und Kom-

munen zu verzeichnen, die an der Organisationsstruktur der IKZ im Kreis Groß-Gerau teilhaben 

und/oder an einzelnen IKZ-Projekten teilnehmen möchten. Diesen Wünschen wird auch weiter-

hin im möglichen Rahmen gerne entsprochen und so der Know-how-Austausch auch überregi-

onal vorangebracht.  

 

 
 
Marion Götz 


